
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

710-1 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (1. Januar 2009) 
 
 
Das Schulgesetz für den Freistaat Sachsen wurde durch Art. 8 des Haushaltsbegleitgesetzes 2009/2010 
v. 12. Dezember 2008, SächsGVBl. S. 866, mit Wirkung vom 1. Januar 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 40  Personalhoheit, Lehrer 

(1)-(2) … 
(3) Das Staatsministerium für Kultus wird er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen 
über die Ausbildung, Weiterbildung und Prüfung 
der Lehrer zu erlassen. Dabei können für den Vor-
bereitungsdienst Zulassungsbeschränkungen we-
gen Erschöpfung der tatsächlichen Ausbildungs-
kapazitäten oder für den Fall geregelt werden, 
dass die bei der Bewirtschaftung der Personalaus-
gaben des Haushaltsplans des Freistaates Sach-
sen zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel 
nicht ausreichen. In der Rechtsverordnung können 
insbesondere die Zahl der vorhandenen Ausbil-
dungsplätze, die Höchstzahl der je Lehramt zuzu-
lassenden Bewerber, das Zulassungsverfahren 
einschließlich der Festsetzung von Ausschlussfris-
ten und die Zulassungsquoten nach Maßgabe der 
Eignung und Leistung der Bewerber, der Fächer 
mit besonderem öffentlichen Bedarf, der Wartezeit 
sowie besonderer Härtefälle geregelt werden. 
 

neu 
 
§ 40  Personalhoheit, Lehrer 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Das Staatsministerium für Kultus wird er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen 
über die Ausbildung, Weiterbildung und Prüfung 
der Lehrer zu erlassen. Die Rechtsverordnung 
kann insbesondere regeln: 

1. Dauer und Ausgestaltung des Vorberei-
tungsdienstes, 

2. den Erwerb weiterer Lehrbefähigungen. 
Für die Prüfung gilt § 62 Abs. 3 entsprechend. 
Als Voraussetzung der Zulassung zur Prüfung 
können auch Dauer und inhaltliche Anforde-
rungen des Studiums sowie die Anrechnung 
von in anderen Studiengängen oder an ande-
ren Hochschulen erbrachten Studienzeiten 
sowie Studien- und Prüfungsleistungen gere-
gelt werden. Für den Vorbereitungsdienst kön-
nen Zulassungsbeschränkungen wegen Erschöp-
fung der tatsächlichen Ausbildungskapazitäten 
oder für den Fall geregelt werden, dass die bei der 
Bewirtschaftung der Personalausgaben des Haus-
haltsplans des Freistaates Sachsen zur Verfügung 
stehenden Stellen und Mittel nicht ausreichen. 
Dabei können insbesondere die Zahl der vorhan-
denen Ausbildungsplätze, die Höchstzahl der je 
Lehramt zuzulassenden Bewerber, das Zulas-
sungsverfahren einschließlich der Festsetzung von 
Ausschlussfristen und die Zulassungsquoten nach 
Maßgabe der Eignung und Leistung der Bewerber, 
der Fächer mit besonderem öffentlichen Bedarf, 
der Wartezeit sowie besonderer Härtefälle geregelt 
werden. 
 

 
 


